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Das von F.E. unterfertigte und im Namen der X GmbH in Gründung bei der 
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) eingebrachte Anbringen vom 
06.11.2001, mit welchem ein Antrag auf alle in Anlage 1 zum 
Privatfernsehgesetz – PrTV-G, BGBl. I Nr. 84/2001, ausgewiesenen 
Übertragungskapazitäten, soweit diese nicht dem Inhaber der bundesweiten 
Zulassung zugeordnet wurden, sowie auf die in Anlage 3 zum 
Privatfernsehgesetz – PrTV-G, BGBl. I Nr. 84/2001, für die Funkstelle Wien 1 
(Kanal 36, 500 kW), Linz 1 (Kanal 41, 50 kW) und Salzburg (Kanal 36, 300 kW) 
ausgewiesenen Übertragungskapazitäten gestellt wurde, wird gemäß § 13 Abs 
3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) zurückgewiesen. 
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Am 07.11.2001 langte bei der KommAustria ein von F.E. unterfertigtes und im 
Namen der X GmbH in Gründung (i. G.) eingebrachtes Anbringen, mit welchem 
ein Antrag „auf alle in Anlage 1 zum PrTV-G ausgewiesenen 
Übertragungskapazitäten, soweit diese nicht dem Inhaber der bundesweiten 
Zulassung zugeordnet wurden“, sowie auf die in Anlage 3 zum PrTV-G für die 
Funkstelle Wien 1 (Kanal 34, 500 kW), Linz 1 (Kanal 41, 50 kW) und Salzburg 
(Kanal 36, 300 kW) „ausgewiesenen Frequenzen“ gestellt wurde, ein. 
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Mit Schreiben vom 29.04.2002 (am selben Tag per Fax zugestellt) wurde die X GmbH i. G. 
darüber informiert, welche Übertragungskapazitäten dem Inhaber der bundesweiten 
Zulassung von analogem terrestrischen Fernsehen rechtskräftig zugeordnet wurden. 
Weiters wurde der X GmbH i. G. gemäß § 16 Abs 3 iVm § 4 Abs 5 PrTV-G aufgefordert, 
binnen einer Frist von vier Wochen ab Zustellung dieses Schreibens ihre Angaben über die 
geplanten Übertragungskapazitäten im Hinblick auf die Tatsache, dass von ihr beantragte 
Übertragungskapazitäten dem Inhaber der bundesweiten Zulassung für analoges 
terrestrisches Fernsehen rechtskräftig zugeteilt worden sind, abzuändern. 
Weiters wurde die X GmbH i. G. darauf hingewiesen, dass dem Antrag kein von den 
Gesellschaftern unterschriebener Gesellschaftsvertrag und kein Firmenbuchauszug bzw. 
keine Anmeldung zur Eintragung ins Firmenbuch beigelegt wurden. 
 
Am 10.06.2002 teilte F.E. telefonisch mit, dass der Antrag grundsätzlich aufrecht bleibe. 
In diesem Telefonat wurde F.E. seitens der KommAustria darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
hinsichtlich des Nachweises der Errichtung der Gesellschaft sowie hinsichtlich der 
technischen Daten zu den Übertragungskapazitäten der Anlage 1 zum PrTV-G ein 
Mängelbehebungsauftrag ergehen werde. 
 
Mit Mängelbehebungsauftrag vom 12.06.2002 (am selben Tag mit Fax zugestellt) wurde der 
X GmbH i. G. gemäß § 13 Abs 3 AVG aufgetragen, binnen einer Frist von einer Woche ab 
Zustellung dieses Schreibens einen von den Gesellschaftern unterschriebenen 
Gesellschaftsvertrag, einen Firmenbuchauszug bzw. eine Anmeldung zur Eintragung ins 
Firmenbuch sowie hinsichtlich der für die Verbreitung des Programms geplanten 
Übertragungskapazitäten Angaben über die geplanten Versorgungsgebiete, die geplanten 
Sendestandorte, die geplanten Frequenzen, die Sendestärken, die Antennencharakteristik 
sowie über die geplante Verbreitung in Kabelnetzen oder über das Vorliegen von 
Vereinbarungen über die Nutzung von Übertragungskapazitäten des Österreichischen 
Rundfunks für den Fall der Zulassungserteilung oder Angaben über die geplante Nutzung 
von Übertragungskapazitäten des Österreichischen Rundfunks vorzulegen. 
Des Weiteren wurde die X GmbH i. G. darüber in Kenntnis gesetzt, dass nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist der Antrag gemäß § 13 Abs 3 AVG zurückgewiesen werde. 
 
Die von der KommAustria festgelegte einwöchige Frist zur Behebung der Mängel bzw. zu 
Vorlage der geforderten Unterlagen ist am 19.06.2002 abgelaufen, da sie mit Zustellung des 
Mängelbehebungsauftrages am 12.06.2002 per Fax zu laufen begonnen hat. 
 
Da bis zum Entscheidungszeitpunkt seitens der X GmbH i. G. dem Mängelhebungsauftrag 
nicht nachgekommen wurde, wird das Anbringen vom 06.11.2001 gemäß § 13 Abs 3 AVG 
zurückgewiesen. 
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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Gegen diesen Bescheid steht der Partei dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Berufung 
offen. Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, 
telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise bei der Behörde, die diesen Bescheid erlassen 
hat, einzubringen.  
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Die Berufung hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, zu bezeichnen und einen 
begründeten Berufungsantrag zu enthalten.  
Für den Berufungsantrag ist gemäß § 14 TP 6 Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 
144/2001 eine Gebühr von 13 Euro zu entrichten. Die Gebührenschuld entsteht gemäß § 11 
Abs 1 Gebührengesetz 1957 idF BGBl. I Nr. 144/2001 erst in dem Zeitpunkt, in dem die 
abschließende Erledigung über die Berufung zugestellt wird. 
 
 
 

Wien, am 27.06.2002 
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Dr. Hans Peter Lehofer 
Behördenleiter 

 
 
 


